
X� NATURSCHUTZ HAT IN DER CDU TRADITION

Bereits 1973 erhielt Schleswig-Holstein unter CDU-Minis-
terpräsident Gerhard Stolt enberg als erstes Bundesland 
ein Landesgesetz zum Schutz der Natur.

Das bisherige rot-
grüne Landesna-
turschutzgesetz 
aus dem Jahr 
1993 hat in seiner 
praktischen An-
wendung in der 
Vergangenhei t 
erhebliche Pro-
bleme bereitet.

Daher bestand die CDU im Koalitionsvertrag unter den 
Stichworten Bürokratieabbau und Deregulierung darauf, 
das Landesnaturschutzgesetz – neben anderen Gesetzen 
– zu überarbeiten.
Das neue Gesetz steht auf sechs Grundpfeilern:

I. Stärkung der Eigenverantwortung, vor allem durch 
Förderung kooperativer vertraglicher Lösungen zum 
Wohle der Natur statt verordneter Maßnahmen

II. Stärkung der Entscheidungsbefugnis der örtlichen 
Behörden durch Reduzierung gesetzlicher Detailre-
gelungen

III. Beschleunigung und Vereinfachung von Verfahren, 
vor allem im Bereich der Eingriffsregelung durch Ge-
cZ]b^ \ jc\ h[g^hiZc�jcY�<ZcZ]b^ \ jc\ hÄ ì^dcZc

IV. Abbau von Planungsebenen und Verwaltungsauf-
wand durch Streichung der Ebenen der Grünord-
nungsplanung und der Landschaftsrahmenplanung

V. Zügige Umsetzung europäischen Naturschutzrechts 
durch Installierung eines gesetzlichen Schutzes zu-
nächst für europäische Vogelschutzgebiete

VI. Bestätigung bewährter Strukturen, vor allem der des 
ehrenamtlichen Naturschutzes

Das Gesetz wurde am 21. Februar 2007 verabschiedet.

„Wir haben jetzt ein modernes 
Landesnaturschutzgesetz, das die 
deutliche Handschrift der CDU 
trägt und das – um fast ein Dritt el 
gekürzt – nur noch mit 76 statt wie 
bisher mit 103 Paragraphen aus-
kommt.“

Axel Bernstein
Umweltpolitischer Sprecher der 
CDU-Landtagsfraktion

Das ist neu (Kernpunkte des Landesnaturschutzgesetzes):

X� ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES NATURSCHUTZES
 UND DER LANDSCHAFTSPFLEGE (§ 1)

“Der Schutz der Natur und Landschaft auf privaten Flä-
chen berücksichtigt den besonderen Wert privaten Eigen-
tums und der sich daraus ergebenden Verantwortung für 
die Erreichung der in Absatz 1 genannten Ziele.“
(LNatSchG, § 1, Abs. 2)

Wir wollen die 
N at u r sch u t z-
behörden dazu 
anhalten, bei 
Ermessensent -
scheidungen auch 
zu berücksich-
tigen, dass die 
Motivation der 
Eigentümerinnen 

und Eigentümer, ihr Eigentum auch im Sinne der Ziele des 
Naturschutzes zu nutzen, in dem Maße wachsen wird, in 
welchem der Naturschutz kooperativ statt durch behörd-
liche Anordnungen betrieben wird. Der hohe Stellenwert 
des Biotopverbundes wird unterstrichen.

X� EINGRIFFE IN NATUR UND LANDSCHAFT (§ 10)

Neben dem Naturschutz ist die Unterhaltung der Gewässer 
ein wichtiges Anliegen. Hier wird ein bestehender Zustand 
erhalten und deshalb kann die Gewässerunterhaltung in 
der Regel auch nicht als Eingriff  bewertet werden.

X� ÖKO-KONTO (§ 12)

Das neue Öko-Konto ist ein Instrument des kooperativen 
CVi jghX]jio Zh#�9^Z�7“g\ Zg^ccZc�jcY� 7“g\ Zg�egdÄi^ZgZc!�
weil sie „auf Vorrat“ Maßnahmen durchführen können, 
von denen sie sicher sein können, dass sie als Kompensa-
tion für Eingriffe anerkannt werden. Zusätzlich können sie 
diese Ansprüche sogar handeln. Wirtschaft und Arbeits-
plätze werden durch schnelle Ersatzmaßnahmen bei In-
kZhi^i^dcZc�\ Zhi~g̀i #�9Zg�CVi jghX]jio� egdÄi^Zgi� YVYjgX]!�
dass bereits vorsorgend Natur geschaffen wird. Zusätzlich 
wurde für eine Übergangszeit, bis etwa Mitt e des nächs-
ten Jahres, die Möglichkeit geschaffen, bereits bis zu zwei 
Jahren zurück liegende Maßnahmen nachträglich für ein 
Öko-Konto anmelden zu können. Notwendig ist in diesem 
Fall eine entsprechende Dokumentation.

X� NATURSCHUTZGEBIETE (§ 16)

Zukünftig sind in Naturschutzgebieten sonstige Nut-
zungen zulässig, wenn und soweit sie den Vorrang des 
Schutzzweckes wahren. Damit wird im eingeschränkten 
Bereich, z. B. die Jagd in Naturschutzgebieten, möglich.

X� GESETZLICH GESCHÜTZTE BIOTOPE (§ 25)

Die Bedeutung 
der Knicks und 
Kl ei ngewässer 
wird dadurch un-
terstrichen, dass 
auch diese Bio-
tope zu kartieren 
sind. Um künftig 
eine Doppelar-
beit zu vermei-
den, werden sie 

kdc�YZg�@Vgi^ZgeÅ^X]i�Vjh \ ZcdbbZc!� hd[Zgc�̂ ]gZ�9ViZc�
bereits von der Landwirtschaftsverwaltung erhoben 
wurden.



FÜR MEHR MITEINANDER IM 
NATURSCHUTZ - DAS  NEUE
LANDESNATURSCHUTZGESETZ

X� GESETZLICHER SCHUTZ VON
 „NATURA 2000“-GEBIETEN (§ 29)

Es ist ein Hauptanliegen des Gesetzes, die europäischen 
Vogelschutzgebiete schnellstmöglich mit dem erforder-
lichen Schutz zu versehen. Ähnlich dem gesetzlichen 
Biotopschutz sieht das Gesetz dazu ein allgemeines ge-
setzliches Verbot vor, das im Hinblick auf die Land-, Forst- 
und Fischereiwirtschaft differenziert wird.

Für Vogelschutzgebiete, die dem Wiesenvogelschutz die-
nen, wird klargestellt , dass nur zwei Handlungen, nämlich 
die Verstärkung der Binnenentwässerung und der Grün-
landumbruch zusätzlich verboten sind. Ausnahmen zum 
Umbruchs- und Entwässerungsverbot sind nur möglich, 
wenn hierfür an anderer Stelle innerhalb des Vogelschutz-
gebietes Grünland hergestellt bzw. vernässt wird. Diese 
Änderungen haben zur Folge, dass in Wiesenvogelgebie-
ten die Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft ausdrücklich 
als in der Regel schutzgebietsverträglich erklärt werden 
kann. Damit wird der gesetzliche Schutz von Vogelschutz-
gebieten klar umschrieben und für die betroffenen Wirt-
schaftszweige erheblich kalkulierbarer.

X� ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN
 FÜR DEN ARTENSCHUTZ (§ 34)

Der besonderen schleswig-holsteinischen Verantwortung 
zum Schutz von bestimmten Großvogelarten (z. B. Seead-
ler, Kranich und andere mehr) wird das neue Gesetz mit 
einer umfassenden Regelung gerecht.

X� BOOTSLIEGEPLÄTZE (§ 45)

Sofern Stege vor dem November 1982 errichtet wurden, 
sind sie zukünftig als genehmigt zu betrachten. Dies ist 
insofern gerechtfertigt, da es vor diesem Zeitpunkt kein 
Verbot zum Errichten von Stegen gab.
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